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ANWALTSKANZLEI UND HÄUSLICHES ARBEITS-
ZIMMER

Der BFH hat sich mit Beschl. v. 13.6.2020 (Rechtssa-
che: VIII B 166/19) zum „Mittelpunkt der gesamten 
betrieblichen und beruflichen Betätigung“ geäußert.

Im Entscheidungsfall begehrte der als Rechtsanwalt 
tätige Kläger den vollständigen Abzug seiner Auf-
wendungen für sein häusliches Arbeitszimmer als 
Betriebsausgaben, da es sich um den Kanzleisitz für 
seine anwaltliche Nebentätigkeit gehandelt habe, er 
als Syndikusanwalt gesetzlich verpflichtet sei, Kanz-
leiräume vorzuhalten und eigene Kanzleiräume un-
terhalten müsse, um die anwaltlichen Verschwiegen-
heitspflichten zu erfüllen. 

Das häusliche Arbeitszimmer befand sich in der vom 
Kläger in München angemieteten Privatwohnung.

Der BFH lehnte den vollumfänglichen Kostenabzug 
ab. Für den unbegrenzten Betriebsausgabenabzug 
reiche es nicht aus, wenn das häusliche Arbeitszim-
mer den Mittelpunkt der selbständigen Tätigkeit als 
Rechtsanwalt darstellt. 

Aufgrund seiner Tätigkeit als Syndikusanwalt ist der 
Kläger auch außerhalb des häuslichen Arbeitszim-
mers – vermutlich arbeitstäglich – am Ort der ersten 
Tätigkeitsstätte beruflich tätig, sodass sich im häus-
lichen Arbeitszimmer nicht der Tätigkeitsmittelpunkt 
der gesamten betrieblichen und beruflichen Betäti-
gung befindet.

Es kam im Entscheidungsfall ein Kostenabzug für das 
häusliche Arbeitszimmer von maximal 1.250 EUR in 

Frage. Interessant ist, dass der Kläger vor dem Hin-
tergrund der stark gestiegenen Mieten im Großraum 
München die Frage aufgeworfen hat, ob der seit 1996 
fast unveränderte Höchstbetrag von 1.250 EUR noch 
einer verfassungsgemäßen realitätsnahen Typisie-
rung genügt. 

Der BFH geht auf die Beantwortung dieser Frage 
nicht näher ein, weil – obwohl ein Rechtsanwalt der 
Beschwerdeführer war – den Anforderungen an die 
Beschwerdebegründung nicht entsprochen wurde. 
Damit wurde die Revision endgültig nicht zugelassen.

Der Kläger hätte insbesondere darlegen müssen, von 
welchen typischen (Miet- und Grundstücks-)Aufwen-
dungen und Bemessungsfaktoren für das Arbeits-
zimmer (Größe; Verhältnis zur Gesamtfläche) der 
Gesetzgeber bei Schaffung des Höchstbetrags aus-
gegangen war. Dies geschah jedoch nicht. 

Gleichwohl ist davon auszugehen, dass die verfas-
sungsrechtliche Diskussion über den Höchstbetrag 
von 1.250 EUR nicht verstummen und in weiteren 
finanzgerichtlichen Verfahren thematisiert werden 
wird.

PASSEN SIE SÄMTLICHE GESELLSCHAFTSVER-
TRÄGE VON FREIBERUFLICHEN PERSONENGE-
SELLSCHAFTERN, DIE FÜR DEN TODESFALL EINE 
FORTSETZUNGSKLAUSEL ENTHALTEN, AN DIE DIE 
AKTUELLE RECHTSLAGE AN

Der Sachverhalt
Im Streitfall beim BFH hatten 3 Rechtsanwälte (A-B-C) 
in der Vergangenheit gemeinsam eine RÄ-Sozietät in 
der Rechtsform der GbR begründet. Im Gesellschafts-
vertrag war – wie üblich bei Freiberuflern – für den 
Tod eines Gesellschafters eine Fortsetzungsklausel 
mit einer Abfindungszahlung an die Erben vereinbart.

     A verstirbt
     Sein Anteil wächst bei B + C an
     Die Erben werden von B + C mit jeweils 300.000 € 

abgefunden
     B + C veräußern die hinzuerworbenen Teil-Anteile 

in Höhe ihrer Zahlungen an die Erben und somit 
für jeweils 300.000 € an D

     B + C stellen dem Erlös die vollen AK an die Erben 
gegenüber und gelangen zu einem Gewinn i.H.v. 
0 €.
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Die Beurteilung durch den VIII. Senat des BFH
Der VIII. Senat des BFH gelangt jedoch zu einem völlig 
anderen Ergebnis, was bei allen Beteiligten Unver-
ständnis hervorruft.

Die entscheidende Aussage des VIII. Senats ist die 
Feststellung, dass jeder Gesellschafter einen Perso-
nengesellschaft grundsätzlich nur eine Beteiligung 
halten kann. Das führt regelmäßig dazu, dass beim 
Erwerb von mehreren Beteiligungen hintereinander, 
eine Vereinigung der Anteile erfolgt und die Anschaf-
fungskosten der einzelnen Anteile im Ergebnis ver-
mischt werden.

Der Beschluss des VIII. Senats des BFH lässt sich am 
Ergebnis des hier gewählten Zahlenbeispiels ganz 
einfach nachvollziehen.

     Die Anschaffungskosten für den gesamten Alt- + 
Neuanteil betragen bei B + C je 300.000 €.

     Die Veräußerung durch B + C an D erfolgt ebenfalls 
für je 300.000 €.

     Die durch B + C geleisteten Anschaffungskosten an 
die Erben entfallen jedoch jetzt auf den jeweiligen 
kompletten Anteil i.H.v. 50 v.H.

     Da sie jedoch ausschließlich 1/3 ihres jeweiligen 
Anteils an D veräußern, dürfen sie dem Veräuße-
rungserlös von 300.000 € lediglich 1/3 ihrer jewei-
ligen Anschaffungskosten (1/3 von 300.000 €) = 
100.000 € gegenüberstellen.

     Durch diese Beurteilung durch den VIII. Senat des 
BFH ergibt sich für B + C jeweils ein Gewinn i.H.v. 
200.000 €.

Gestaltungsmodelle durch 3 Autoren (u.a. der 
Autor dieses Beitrags) haben sich in der Fachzeit-
schrift EStB 2020, 180 + 219 mit dieser Problema-
tik auseinandergesetzt

Sie haben das o.a. Ergebnis des VIII. Senats darge-
stellt und durch zwei Gestaltungsmodelle (mit Hilfe 
zwei verschiedener Treuhand-Modelle) Wege aufge-
zeigt, wie dem unerfreulichen Ergebnis aufgrund der 
Rechtsprechung des BFH entgangen werden kann.
Sollten Sie von der vorstehenden Problematik betrof-
fen sein, so sollten Sie unbedingt das Gespräch mit 
Ihrer Steuerberaterin / Ihrem Steuerberater suchen, 
damit Sie gemeinsam eine Lösung finden, die das 
vorstehend beschriebene und sicherlich nicht gewoll-
te Ergebnis vermeidet.

Vorsicht bei jetzt mündlich überlieferten Model-
len
Bisher haben sich keine weiteren Autoren mit einer 
Alternativ-Gestaltung in der Fachpresse geäußert. 

Mündlich überliefert ist bisher ausschließlich eine 
Gestaltungsidee, die wir Ihnen nachfolgend darstel-
len möchten.

Die Gestaltungsidee fußt auf folgenden Gedan-
ken:
     Beim Tod eines Gesellschafters wächst der Anteil 

des Verstorbenen, den überlebenden Gesellschaf-
tern an.

     Der Abfindungsanspruch der Erben wird jedoch zu 
einer Verbindlichkeit der Gesamthand der überle-
benden Gesellschafter

     Der Eintritt des neuen Gesellschafters wird dann 
in der Weise durchgeführt, dass der Eintretende 
keine Zahlung in das Privatvermögen der überle-
benden Gesellschafter leistet.

     Der Eintretende leistet vielmehr eine Einlage in die 
Gesamthand der Personengesellschaft.

     Mit dieser Einlage wird danach die Schuld der Ge-
samthand gegenüber den Erben beglichen.

     Durch diese Gestaltung meinen die Gestalter, die 
Wirkungen des o.a. BFH-Beschlusses vermieden 
zu haben.

     Hierbei gehen sie davon aus, dass durch die Ge-
staltung kein Veräußerungsvorgang, sondern ein 
Anwendungsfall des § 24 UmwSt gegeben sei.

Die Einordnung dieser Gestaltungsidee
Durch die vorerwähnte Gestaltung wird keine per-
sonelle Sonderzuordnung hinsichtlich des Anteils 
des verstorbenen Gesellschafters bewirkt. Vielmehr 
wächst der Anteil des Verstorbenen den überleben-
den Gesellschaftern an. 

Somit ist die erste Voraussetzung – die im Beschluss 
des VIII. Senats benannt wird – nicht gegeben.
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Zu untersuchen bleibt nun, ob die gewählte Gestal-
tung tatsächlich zu einem Anwendungsfall des § 24 
UmwStG führt. Wenn dem so wäre, hätte man den 
sog. Zwischenerwerb durch die überlebenden Gesell-
schafter tatsächlich vermieden.

Unter Beachtung des BFH-Urteils v. 8.12.1994 IV R 
82/92, BStBl 1995 II, 599 ist m.E. hier jedoch eindeutig 
kein Anwendungsfall des § 24 UmwStG gegeben.

Da beide Voraussetzungen, die für eine Nichtanwen-
dung des BFH-Beschlusses gegeben sein müssten, 
nicht vorliegen, raten wir dringend von diesem „Ge-
staltungsmodell“ ab.

Soweit Sie von derartigen Fragestellungen betroffen 
sein sollten, so sprechen Sie bitte zeitnah Ihre Steuer-
beraterin / Ihren Steuerberater auf die Thematik an.

STEUERFREIE AUFSTOCKUNGSBETRÄGE ZUM 
KURZARBEITERGELD

Zuschüsse des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld 
und zum Saison-Kurzarbeitergeld bleiben steuerfrei, 
soweit sie zusammen mit dem Kurzarbeitergeld 80 
Prozent des Unterschiedsbetrags zwischen dem 
Soll-Entgelt und dem Ist-Entgelt nach § 106 des Drit-
ten Buches Sozialgesetzbuch nicht übersteigen.

Das Bundesfinanzministerium hat mit Schreiben 
vom 26.10.2020 darauf hingewiesen, dass bei An-
wendung dieser sich aus § 3 Nr. 28a EStG ergeben-
den Steuerfreiheit die Beitragsbemessungsgrenze in 

der Rentenversicherung (West oder Ost) zu berück-
sichtigen ist. Bislang gilt die Steuerfreiheit für Lohn-
zahlungszeiträume, die nach dem 29. Februar 2020 
beginnen und vor dem 1. Januar 2021 enden. Durch 
das gegenwärtig in der Beratung befindliche Jahres-
steuergesetz 2020 ist eine Verlängerung auf Leis-
tungszeiträume geplant, die in 2021 liegen.

VERWARNUNGSGELD UND ARBEITSLOHNERFAS-
SUNG

Verwunderlich ist, wie weit Lohnsteuer-Außenprü-
fungen und auch Sozialversicherungsprüfer gehen.

In einem jetzt vom BFH entschiedenen Sachverhalt 
ging es um die Frage, ob die vom Arbeitgeber für den 
Arbeitnehmer übernommenen Verwarnungsgelder 
Arbeitslohn auslösen. 

Die Arbeitnehmer waren bei einem Paketzustell-
dienst beschäftigt. Aufgrund fehlender Parkmöglich-
keiten und in einzelnen Städten nicht erteilten Aus-
nahmegenehmigungen für das kurzfristige Halten 
und Parken fielen Verwarnungsgelder an. 

Diese wurden vom Arbeitgeber als Halter übernom-
men. Entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung 
liegt hierin kein Arbeitslohn, da der Arbeitgeber seine 
eigene Verbindlichkeit als Halter übernimmt. 

Der BFH hat dennoch das Verfahren an das Finanz-
gericht zurückverwiesen, weil zu prüfen ist, ob der 
Arbeitgeber gegenüber dem Arbeitnehmer auf ein 
Rückgriffsrecht verzichtet. Sollte dies der Fall sein, 
kann ein geldwerter Vorteil hieraus resultieren.

Vergleichbare Sachverhalte, die von Prüfungsdiens-
ten aufgegriffen werden, sollten bis zur abschließen-
den Klärung offengehalten werden.
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ERHÖHUNG DES MINDESTLOHNS BESCHLOSSEN

Das Bundeskabinett hat am 28.10.2020 die vom Bun-
desminister für Arbeit und Soziales vorgelegte „Dritte 
Verordnung zur Anpassung der Höhe des gesetzli-
chen Mindestlohns“ beschlossen.

Die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns von 
gegenwärtig 9,35 EUR brutto je Zeitstunde erfolgt da-
nach in folgenden vier Stufen:
 
1.1.2021:   9,50 EUR
1.7.2021:   9,60 EUR
1.1.2022:   9,82 EUR
1.7.2022: 10,45 EUR

ERSTE TÄTIGKEITSSTÄTTE AUCH BEI KUNDENEIN-
SATZ MÖGLICH

Einen besonders bedeutsamen Sachverhalt hat das 
Niedersächsische FG (Urteil v. 28.5.2020 – 1 K 382/16) 
zu einer unbefristet eingestellten ArbN eines Zeitar-
beitsunternehmens entschieden, die bei dem Entlei-
her jeweils zeitlich befristet tätig war.

Im Entscheidungsfall machte die Arbeitnehmerin die 
Fahrtkosten zum Entleiher nach Reisekostengrund-
sätzen geltend.

Zu Unrecht, wie das Niedersächsische FG entschied. 
Zwar lagen zwischen dem Arbeitgeber (Verleiher) und 
dem Entleiher nur jeweils zeitlich befristete Verträge 
vor. Diese sollen aber nicht automatisch dazu führen, 
dass auch die Mitarbeiterin nur vorübergehend beim 
Entleiher eingesetzt ist.

Als vorrangig wurde die zwischen dem Arbeitgeber 
und der Arbeitnehmerin getroffene Vereinbarung an-
gesehen. Da diese keine zeitliche Befristung enthielt, 
ging das Gericht von einem unbefristeten Einsatz aus. 
Auch die Zuordnung zum Kunden wurde bejaht, weil 
die Arbeitnehmerin offensichtlich nur für den Einsatz 
bei dem Entleiher eingestellt wurde.

Die abschließende Entscheidung des BFH in dem an-
hängigen Revisionsverfahren bleibt abzuwarten. Die 
Entscheidung ist aber bereits jetzt über den entschie-
denen Einzelfall hinaus bedeutsam.

Allein aus einem befristeten Kundeneinsatz eines un-
befristet beschäftigten ArbN kann nicht geschlossen 
werden, dass am Einsatzort keine erste Tätigkeits-
stätte liegt. Die Streitigkeiten mit dem FA lassen sich 
jedoch vermeiden, indem eine Zuordnung z.B. zum 
Betriebssitz der Zeitarbeitsfirma erfolgt und diese 
auch im jeweiligen Monat zumindest gelegentlich 
(nachweislich) aufgesucht wird. 

Erforderlich, aber ausreichend ist, dass der ArbN 
am Ort der ersten Tätigkeitsstätte zumindest in ge-
ringem Umfang Tätigkeiten zu erbringen hat, die er 
arbeitsvertraglich oder dienstrechtlich schuldet und 
die zu dem von ihm ausgeübten Berufsbild gehören.

RÜCKWIRKUNG DER RECHNUNGSBERICHTIGUNG 
AUF DEN ZEITPUNKT DER URSPRÜNGLICHEN AUS-
STELLUNG UND VORSTEUERABZUG OHNE BESITZ 
EINER ORDNUNGSMÄSSIGEN RECHNUNG

Unzutreffende Rechnungen lassen sich in der Praxis 
leider nicht immer vermeiden und lösen ggf. vielfälti-
ge Probleme aus. Es ist daher zu begrüßen, dass das 
Bundesministerium der Finanzen mit Schreiben vom 
18.09.2020 einige bisher nicht geklärte Fragen einer 
einheitlichen Lösung zuführen möchte.

Anders als in der Entwurfsfassung aus 2018 befasst 
sich das aktuelle Schreiben nicht nur mit der rück-
wirkenden Rechnungsberichtigung, sondern auch 
mit der Möglichkeit des Vorsteuerabzugs ohne Besitz 
einer ordnungsgemäßen Rechnung. Soweit Sie von 
derartigen Fragestellungen betroffen sein sollten, so 
sprechen Sie bitte zeitnah Ihre Steuerberaterin / Ih-
ren Steuerberater auf die Thematik an.
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Haftungsausschluss | Die in diesem Rundschreiben stehenden Texte sind nach bestem Wissen und 
Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexität und der ständige Wandel der Rechtsmaterie machen es jedoch 
notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen.

FÄLLIGKEITSTERMINE FÜR STEUERN UND BEITRÄGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG VON NOVEMBER 2020 BIS JANUAR 2021

STEUERTERMINE IM NOVEMBER 2020 

 
 
STEUERTERMINE IM DEZEMBER 2020 

STEUERTERMINE IM JANUAR 2021 

 

DIE FÄLLIGKEITEN DER SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE ERGEBEN SICH AUS DER NACHFOLGENDEN TABELLE: 

10.11.2020 Umsatzsteuer 9.2020 Mit Dauerfristverlängerung

Umsatzsteuer 10.2020 Ohne Dauerfristverlängerung

Lohnsteuer 10.2020

16.11.2020 Gewerbesteuer IV.2020

Grundsteuer IV.2020

10.12.2020 Einkommensteuer-VZ IV.2020

Körperschaftsteuer-VZ IV.2020

Umsatzsteuer 10.2020 Mit Dauerfristverlängerung

Umsatzsteuer 11.2020 Ohne Dauerfristverlängerung

Lohnsteuer 11.2020

11.01.2021 Umsatzsteuer 11.2020 Mit Dauerfristverlängerung

Umsatzsteuer 12.2020 Ohne Dauerfristverlängerung

Lohnsteuer 12.2020

Lohnsteuer 2020 Jahreszahler

Eingang Beitragsnachweis Zahlungseingang

24.11.2020 26.11.2020

22.12.2020 28.12.2020

25.01.2021 27.01.2021

Bei Scheckeinzahlung muss der Scheck dem Finanzamt spätestens 3 Tage vor dem Fälligkeitstermin vorliegen. 


